
 
Kleine Anfrage 
Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), 
Julia Herz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) und 
Marcus Bocklet (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) vom 28.05.2025 
„Unterhaltsvorschuss und Rückforderungen“ 
und  
Antwort  
Ministerin für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege 
 
 
 
Vorbemerkung Fragestellerin und Fragesteller: 
Daten zur Rückgriffquote beim Unterhaltsvorschuss offenbaren ein gravierendes strukturelles Problem in  
unserem Sozialstaat. Ende 2023 gab es laut Bundesfamilienministerium offene Forderungen von mehr als fünf 
Milliarden Euro bei den Unterhaltsvorschuss-Stellen der Länder. Mit einer Rückgriffquote deutschlandweit von 
lediglich 19 Prozent in 2022 entgehen dem Staat erhebliche Summen, die eigentlich von unterhaltspflichtigen 
Elternteilen — in 90 Prozent der Fälle Väter — zurückgezahlt werden müssten. Diese mangelnde Durchsetzung 
staatlicher Ansprüche ist nicht nur fiskalisch problematisch, sondern auch ein gesellschaftspolitisches Signal 
mit weitreichenden Konsequenzen. 
Besonders besorgniserregend ist die Diskrepanz zwischen Zahlungsfähigkeit und tatsächlicher Zahlungsmoral: 
Laut Daten des Familienministeriums wären 50,9 Prozent der in Anspruch genommenen Personen durchaus in 
der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Die tatsächliche Rückgriffquote bleibt jedoch 
weit dahinter zurück. Unsere Gesellschaft kann es sich nicht leisten, finanziell leistungsfähige Elternteile aus 
ihrer Verantwortung zu entlassen, während Alleinerziehende und der Staat die Lasten tragen. Eine konsequente 
Durchsetzung von Unterhaltspflichten ist ein Gebot der sozialen Gerechtigkeit und der Gleichstellung. 
 
Vorbemerkung Ministerin für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege: 
Der Landesregierung ist es ein wichtiges Anliegen, den Rückgriff bei Leistungen im Rahmen des 
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) zu verbessern. Zuständig für den Rückgriff sind die Unterhalts-
vorschussstellen der 33 hessischen Jugendämter in eigener Verantwortung. Das Ministerium für 
Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (HMFG) als obere Fachaufsichtsbehörde und 
das Regierungspräsidium (RP) Kassel als Fachaufsicht im Bereich UVG unterstützen die Jugend-
ämter insbesondere durch Beratungs- und Fortbildungsangebote. 
 
Die laufende Zahlung von Unterhalt scheitert dabei nach Angaben des Bundesministeriums für 
Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) überwiegend daran, dass die Eltern-
teile den Kindesunterhalt nicht erbringen können. Leistungsfähig ist beim Kindesunterhalt nur, 
wer in der Lage ist, zu zahlen oder wer zahlen könnte, wenn alle zumutbaren Anstrengungen 
unternommen würden. In allen anderen Fällen, etwa wenn der Elternteil nicht mehr verdienen 
kann, verstorben oder nicht erwerbsfähig ist, werden die Leistungen nach dem UVG als Ausfall-
Leistung gezahlt. In diesen Fällen ist eine Rückgriffmöglichkeit bei den Unterhaltsverpflichteten 
nicht möglich.  
 
Die Vorbemerkung der Fragesteller, dass „laut Daten des BMBFSFJ 50,9 Prozent der in An-
spruch genommenen Personen durchaus in der Lage sind, ihren finanziellen Verpflichtungen 
nachzukommen“, ist nach Information des BMBFSFJ nicht zutreffend und wird nicht bestätigt.  
 
Das BMBFSFJ führt aus, es stehe fest, dass in wenigstens jedem zweiten UVG-Fall kein Rückgriff 
möglich sei. Beim übrigen Anteil sei lediglich in 30 Prozent der Fälle ein Rückgriff rein theo- 
retisch möglich, d. h. es müsse weiter ermittelt werden, da laut Aktenlage — z. B. aufgrund 
fehlender Nachweise — noch nicht über die Leistungsfähigkeit entschieden werden könne und 
damit unterhaltsrechtlich zumindest von einer fiktiven Leistungsfähigkeit ausgegangen werden 
müsse. Ob also eine tatsächliche Leistungsfähigkeit vorliege und die Person auch zahlungsfähig 
wäre, stehe noch nicht fest. D. h. es könne eben nicht davon ausgegangen werden, dass 50,9 
Prozent der in Anspruch genommenen Personen durchaus in der Lage wären, ihren finanziellen 
Verpflichtungen nachzukommen. 
 

Eingegangen am 16. Juli 2025   ·   Ausgegeben am 18. Juli 2025 

Herstellung: Kanzlei des Hessischen Landtags   ·   Postfach 3240   ·   65022 Wiesbaden   ·   www.Hessischer-Landtag.de  

Drucksache 21/2293  

 

17.07.2025 

 
 

21. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG 



2 Hessischer Landtag   ·   21. Wahlperiode   ·   Drucksache 21/2293  

 

Diese Vorbemerkung der Fragesteller vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
 
Frage 1 Wie hat sich die Anzahl der Personen entwickelt, die in den vergangenen fünf Jahren den soge-

nannten Unterhaltsvorschuss in Hessen beziehen? 
 Bitte nach Landkreisen und kreisfreien Städten und nach dem jeweiligen Alter der Kinder in fol-

genden Altersgruppenaufschlüsseln: bis zu fünf Jahre (227,00 EUR pro Monat), sechs bis elf Jahre 
(299,00 EUR pro Monat) und zwölf bis 17 Jahre (394,00 EUR pro Monat)? 

 
Die Zahl der Fälle, für die in den vergangenen fünf Jahren Unterhaltsvorschuss in Hessen gezahlt 
wurde, hat sich wie folgt entwickelt: 

 Stichtag 
31.12.2020 

Stichtag 
31.12.2021 

Stichtag 
31.12.2022 

Stichtag 
31.12.2023 

Stichtag 
31.12.2024 

1. Altersgruppe (0-5 Jahre) 12.526 11.933 11.026 10.543 10.258 
2. Altersgruppe (6-11 Jahre) 22.925 22.655 22.799 23.573 24.484 
3. Altersgruppe (12-17 Jahre) 20.175 21.024 21.598 22.117 23.336 
insgesamt 55.626 55.612 55.423 56.233 58.078 

 
Für eine Aufschlüsselung nach Landkreisen und kreisfreien Städten müsste die UVG-Geschäfts- 
statistik des BMFSFJ aufwendig durch das RP Kassel ausgewertet werden, was einen nicht zu 
vertretenden bürokratischen Aufwand bedeutet. Von einer Abfrage wird mit Blick auf den ent- 
stehenden Verwaltungsaufwand beim RP Kassel sowie im Hinblick auf die Angemessenheit der 
Frist zur Beantwortung der Kleinen Anfrage abgesehen. 
 
 
Frage 2 Welche Summen wurden in den vergangenen fünf Jahren für den staatlichen Unterhaltsvorschuss 

in Hessen insgesamt verausgabt? 
 Bitte aufschlüsseln nach Jahr und Landkreisen bzw. kreisfreien Städten. 
 
Zur Beantwortung der Frage wird auf Anlage 1 verwiesen. 
 
 
Frage 3 Wie hat sich die Rückgriffquote, also die erfolgreiche Rückforderung des Unterhalts vom zahlungs-

pflichtigen Elternteil an den Staat, in Hessen in den letzten fünf Jahren entwickelt? 
 Bitte aufschlüsseln nach Landkreisen und kreisfreien Städten. 
 
Zur Beantwortung der Frage wird auf Anlage 2 verwiesen. 
 
 
Frage 4 Welche Summen konnten die hessischen Stellen bzw. Behörden in den vergangenen fünf Jahren 

durch die erfolgreiche Rückforderung des Unterhalts insgesamt einnehmen? 
 Bitte aufschlüsseln nach Jahr. 
 
Zur Beantwortung der Frage wird auf Anlage 3 verwiesen. 
 
 
Frage  Wie hoch ist die nicht einzutreibende Summe an Unterhaltsvorschussleistungen in Hessen ins- 

gesamt? 
 Bitte angeben für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024. 
 
Hierzu liegen der Landesregierung keine Angaben vor. Zur Höhe der nicht einzutreibenden 
Summe an Unterhaltsvorschussleistungen müssten bei den 33 UV-Stellen in Hessen aufwendige 
händische Auswertungen erfolgen, was einen nicht zu vertretenden bürokratischen Aufwand be-
deutet. Von einer Abfrage wird mit Blick auf den entstehenden Verwaltungsaufwand bei den  
UV-Stellen sowie im Hinblick auf die Angemessenheit der Frist zur Beantwortung der Kleinen 
Anfrage abgesehen. 
 
 
Frage 6 Wie viele Personen sind in den hessischen Behörden mit der Rückforderung und Eintreibung des 

Unterhaltsvorschusses betraut? 
 Bitte nach Landkreis aufschlüsseln. 
 
Nach der UVG-Geschäftsstatistik des BMFSFJ betrug zum Stichtag des 31. Dezember 2024 die 
Zahl der Beschäftigten im UVG-Vollzug (Leistungsgewährung und Rückgriff) in Hessen ins- 
gesamt 406 Personen. Darin enthalten sind auch Teilzeitkräfte oder Dienstkräfte, die neben dem 
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Vollzug des UVG weitere Aufgabengebiete betreuen. Darüber hinaus kann keine Aussage ge- 
troffen werden, wie viele Personen davon rein mit dem Rückgriff (ohne Leistungsgewährung) 
betraut sind. 
 
Für eine Aufschlüsselung nach Landkreisen und kreisfreien Städten muss die UVG-Geschäfts- 
statistik des BMFSFJ aufwendig durch das RP Kassel ausgewertet werden, was einen nicht zu 
vertretenden bürokratischen Aufwand bedeutet. Von einer Abfrage wird mit Blick auf den ent- 
stehenden Verwaltungsaufwand beim RP Kassel sowie im Hinblick auf die Angemessenheit der 
Frist zur Beantwortung der Kleinen Anfrage abgesehen. 
 
 
Frage 7 Gibt es in den hessischen Behörden bei der Rückforderung ein einheitliches Vorgehen, z. B. ein 

Forderungsmanagement oder ein Scoringverfahren, bei denen die Fälle nach Erfolgsaussichten für 
die Rückforderung eingestuft werden? 

 
Es obliegt grundsätzlich den hessischen UV-Stellen, im Rahmen ihrer Organisationshoheit ein 
geeignetes Forderungsmanagement einzurichten.  
 
 
Frage 8 Machen hessische Behörden, die mit der Rückholung beauftragt sind, Gebrauch von ihren Aus-

kunftsansprüchen gegenüber anderen Behörden wie Finanzämtern, Krankenkassen, Jobcentern etc. 
und Arbeitgebern? 

 
Die bundeseinheitlichen Richtlinien zur Durchführung des UVG sehen Auskunftsansprüche nach 
§ 6 UVG gegenüber anderen Behörden wie Finanzbehörden, dem Bundeszentralamt für Steuern, 
Jobcentern sowie Arbeitgebern vor. Die hessischen UV-Stellen sind von der Landesregierung 
angehalten, die Richtlinien anzuwenden. Statistiken zur Anzahl der durchgeführten Auskunftsan-
sprüche liegen der Landesregierung nicht vor und müssten bei den 33 UV-Stellen in Hessen er-
hoben werden. Von einer Abfrage wird im Hinblick auf die Angemessenheit der Frist zur Beant-
wortung der Kleinen Anfrage abgesehen. 
 
 
Frage 9 Welchen Handlungsbedarf sieht die Landesregierung bezüglich des staatlichen Unterhaltsvor- 

schusses in Hinblick auf beispielsweise die Antragsbearbeitungsdauer, die Höhe des Unterhaltsvor-
schusses oder die Verbesserung der Rückgriffquote? 

 
Die Reformvorhaben der Bundesregierung zum Unterhaltsvorschuss bleiben zunächst abzu- 
warten.  
 
 
Frage 10 Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um die Rückgriffquote beim Unterhaltsvorschuss 

in Hessen deutlich zu verbessern? 
 
Zur Verbesserung des Rückgriffs gibt es in Hessen zahlreiche Maßnahmen, wie beispielsweise:  

• Intensivierung von Beratungen der Jugendämter,  

• Ausweitung von Prüfungen, 
• Einrichtung eines vom Land finanzierten umfangreichen Fortbildungsprogrammes für die 

UV-Stellen für aktuelle Themen zur Unterstützung (in 2024 wurden mehr als 700 Fort-
bildungsplätze in Anspruch genommen), 

• Erstellung von Handlungsempfehlungen zu verschiedenen Themen, 
• Einrichtung eines gemeinsamen Arbeitskreises mit den UV-Stellen zur Schaffung von ein-

heitlichen Mustern und Bescheiden, 

• Einrichtung und Aktualisierung eines UVG-Sharepoints für die UV-Stellen und 

• Organisation digitaler Fachtage mit den UV-Stellen. 
 
 
Wiesbaden, 7. Juli 2025 

Diana Stolz 
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Entwicklung Rückholquote Hessen 2020 bis 2024

Stadt /Landkreis
Quote 

2020

Quote 

2021

Quote

2022

Quote 

2023

Quote 

2024

Bad Homburg 11,99% 13,21% 11,42% 17,33% 10,95%

Darmstadt 10,58% 12,20% 13,58% 12,50% 11,40%

Frankfurt 12,63% 12,65% 14,47% 15,29% 12,37%

Fulda (Stadt) 20,42% 18,99% 19,21% 17,36% 15,24%

Gießen (Stadt) 18,09% 19,69% 22,09% 22,61% 19,24%

Hanau (Stadt) 17,89% 19,07% 17,47% 17,13% 16,95%

Kassel 13,77% 15,83% 15,63% 14,26% 12,07%

Marburg (Stadt) 14,91% 15,52% 14,65% 13,01% 13,23%

Offenbach 10,27% 11,05% 11,26% 12,17% 8,15%

Rüsselsheim (Stadt) 11,20% 11,52% 13,37% 14,57% 11,20%

Wetzlar (Stadt) 16,92% 13,10% 14,07% 13,13% 12,46%

Wiesbaden 11,32% 14,36% 16,17% 15,87% 12,10%

Bergstraße 18,26% 19,53% 20,01% 19,46% 15,96%

Darmstadt-Dieburg 22,34% 23,56% 22,46% 23,35% 16,81%

Fulda (Kreis) 22,34% 25,61% 25,31% 22,68% 20,96%

Gießen (Kreis) 21,91% 23,12% 25,30% 21,37% 20,06%

Gross-Gerau 12,43% 10,97% 10,82% 10,51% 9,55%

Hersfeld-Rotenburg 16,36% 17,84% 18,50% 17,77% 14,57%

Hochtaunuskreis 8,49% 11,94% 19,52% 17,96% 18,10%

Kassel (Kreis) 20,67% 22,29% 22,79% 22,61% 19,62%

Lahn-Dill-Kreis 14,57% 14,80% 16,21% 14,49% 14,36%

Limburg-Weilburg 17,66% 16,58% 18,83% 18,97% 16,78%

Main-Kinzig-Kreis 16,02% 16,29% 15,74% 17,75% 17,03%

Main-Taunus-Kreis 13,00% 12,96% 11,19% 13,68% 11,81%

Marburg-Biedenkopf 13,91% 14,32% 12,52% 11,38% 8,48%

Odenwaldkreis 17,96% 21,59% 21,83% 20,65% 19,42%

Offenbach (Kreis) 9,07% 10,80% 13,78% 13,32% 11,57%

Rheingau-Taunus-Kreis 15,60% 15,12% 17,59% 17,47% 14,60%

Schwalm-Eder-Kreis 15,88% 19,06% 21,14% 20,25% 16,81%

Vogelsbergkreis 18,57% 19,87% 20,66% 16,93% 17,79%

Waldeck-Frankenberg 19,86% 22,30% 24,21% 25,79% 20,17%

Werra-Meißner-Kreis 15,26% 19,87% 22,55% 21,72% 20,80%

Wetteraukreis 17,28% 19,63% 22,57% 20,65% 19,79%

Hessen 15,09% 16,27% 17,37% 17,12% 14,75%
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